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Aktuelle Entwicklungen im Steuerrecht: Jahressteuergesetz 2024, 
Steuerfortenwicklungsgesetz und E-Fuels-only-Gesetz 
November 2024

Bleiben Sie informiert über die neuesten 
Entwicklungen im Steuerrecht: Erfahren Sie 
mehr über den Stand des Jahressteuerge-
setzes 2024, das Steuerfortentwicklungsgesetz 
und den Entwurf des E-Fuels-only-Gesetzes. 

I. Jahressteuergesetz 2024
In der Mai-Ausgabe unseres GMS-Newsletters 
haben wir über die Veröffentlichung des Referen-
tenentwurfs für das Jahressteuergesetz 2024 
berichtet (Entwurf eines Jahressteuergesetzes 
2024). Der Bundestag hat dieses am 18. Oktober 
2024 beschlossen. Bei den geplanten Maßnahmen 
im Bereich der Lohn- und privaten Einkommen-
steuer, über die wir in unserer Mai-Ausgabe bereits 
berichtet hatten, gibt es keine wesentlichen 
Veränderungen. Ergänzt wurden jedoch die 
folgenden Punkte:
• Bisher konnten zwei Drittel der Kinderbetreu-

ungskosten, maximal 4.000 Euro je Kind, als 
Sonderausgaben berücksichtigt werden. Die 
Begrenzung von zwei Drittel der Aufwendungen 
wird auf 80 Prozent erhöht und der Höchstbetrag 
auf 4.800 Euro angepasst (§ 10 Abs. 1 Nr. 5 
EStG). Diese Änderung gilt ab dem Veranla-
gungszeitraum 2025.

• Ein Abzug von Unterhaltsaufwendungen wird 
ab dem Veranlagungszeitraum 2025 nur bei 
Zahlungsnachweis durch Banküberweisung 
anerkannt. Nachweiserleichterungen können 
nach allgemeinen Billigkeitsgrundsätzen bei 
Vorliegen besonderer Verhältnisse (etwa im 
Falle eines Krieges) aufgrund einer Verwal-
tungsregelung gewährt werden (§ 33a Abs. 1 
Satz 12 EStG (neu)).

• Rückwirkend ab dem 1. Januar 2024 gilt, dass 
Arbeitgeber keinen Lohnsteuer-Jahresausgleich 
durchführen dürfen, wenn ausländische Ein-
künfte, von denen keine inländische Lohnsteuer 
einbehalten wurde, bezogen wurden (§ 42b Abs. 
1 Satz 3 Nr 6 EStG). Hierzu verweisen wir auch 
auf unseren Sondernewsletter zur Anwendung 
der Tagestabelle aus November 2024.

• Bei beschränkt Steuerpflichtigen gelten ab dem 
Veranlagungszeitraum 2024 als inländische 
Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit auch 
solche Vergütungen, die für Zeiten der wider-
ruflichen oder unwiderruflichen Arbeitsfrei-
stellung im Zusammenhang mit der Beendigung 
des Arbeitsverhältnisses gewährt werden, 
soweit ohne eine Freistellung die Tätigkeit im 
Inland ausgeübt worden wäre. Folglich 
unterliegen (die anteiligen) Vergütungen

während Zeiten der widerruflichen oder unwider-
ruflichen Freistellung der beschränkten deutschen 
Steuerpflicht, soweit Deutschland ein Besteue-
rungsrecht an den Einkünften aus unselbst-
ständiger Arbeit in der Phase vor Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses zustand (§ 49 Abs. 1 
Nr. 4 Buchst. f EStG (neu)).

https://products.haufe.de/PI16039/document/HI854593
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/de/pdf/newsletter/global-mobility-services-news/gms-nl-sonderausgabe-20241119-tagestabelle-nov-24.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/de/pdf/newsletter/global-mobility-services-news/gms-nl-sonderausgabe-20241119-tagestabelle-nov-24.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2024/06/kpmg-gms-newsletter-mai-2024-jahressteuergesetz.pdf
https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2024/06/kpmg-gms-newsletter-mai-2024-jahressteuergesetz.pdf
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• Erstmals ab 2026 gilt für Arbeitgeber eine 
verpflichtende elektronische Anzeige an das 
Betriebsstättenfinanzamt in den Fällen, in denen 
sie eine zu wenig einbehaltene Lohnsteuer nicht 
nachträglich einbehalten bzw. einbehalten 
können (§ 41c Abs. 4 EStG). 

II. Steuerfortentwicklungsgesetz
Der Bundesrat und die Bundesregierung haben 
Stellung zum Entwurf des Steuerfortentwicklungs-
gesetzes genommen und den Gesetzesentwurf zur 
weiteren Beratung an den Finanzausschuss weiter-
geleitet. Wichtige geplante Änderungen im Über-
blick sind Folgende:
Überführung der Steuerklassen III und V in das 
Faktorverfahren für Ehegatten, Lebenspartnerinnen 
und Lebenspartner ab dem 1. Januar 2030, um eine 
gerechtere Verteilung der Steuerlast zwischen 
Ehegatten und Lebenspartnern zu gewährleisten. 

• Anpassungen des Grundfreibetrags, des Kinder-
geldes und Kinderfreibetrages:

- Grundfreibetrag: Anhebung des in den Ein-
kommensteuertarif integrierten Grundfrei-
betrags um 300 Euro auf 12.084 Euro im 
Jahr 2025 und ab 2026 um 252 Euro auf 
12.336 Euro.

- Kinderfreibetrag: Anhebung des Kinderfrei-
betrags für den Veranlagungszeitraum 2025 
um 60 Euro auf 6.672 Euro und ab dem 
Veranlagungszeitraum 2026 um 156 Euro 
auf 6.828 Euro.

- Kindergeld: Anhebung des Kindergelds zum 
1. Januar 2025 von 250 Euro auf 255 Euro 
monatlich sowie Anhebung des Kinder-
geldes ab Januar 2026 auf 259 Euro 
monatlich.

III. Entwurf für ein E-Fuels-only-Gesetz

Das Bundesministerium für Finanzen hat einen 
Entwurf eines Gesetzes veröffentlicht, das sich mit 
der steuerlichen Behandlung von Kraftfahrzeugen 
befasst, die ausschließlich mit E-Fuels betrieben 
werden können.

Dieses neue Gesetz sieht unter anderem eine 
Erweiterung der bestehenden Vorschriften zur 
Dienstwagenbesteuerung vor.

Die geplante Erweiterung betrifft insbesondere die 
Ermittlung des geldwerten Vorteils für die private 
Nutzung von Dienstwagen. Zukünftig sollen E-
Fuels-betriebene Kraftfahrzeuge Elektrofahrzeugen 
sachlich gleichgestellt werden. Das bedeutet, dass 
die gleichen steuerlichen Regelungen, die derzeit 
für Elektrofahrzeuge gelten, auch auf E-Fuels-
betriebene Fahrzeuge angewendet werden.



Anstelle von einem Prozent des inländischen 
Listenpreises zum Zeitpunkt der Erstzulassung 
inklusive Sonderausstattung und Umsatzsteuer 
(Bruttolistenpreis) wird bei Elektrofahrzeugen der 
Bruttolistenpreis nur zu einem Viertel angesetzt, 
wenn er nicht mehr als 70.000 [95.000] Euro be-
trägt und das Fahrzeug zwischen dem 1. Januar 
2019 und dem 31. Dezember 2030 angeschafft 
wurde. Liegt der Bruttolistenpreis über 70.000 
[95.000] Euro, wird er zur Hälfte angesetzt. Diese 
Regelung soll auch auf E-Fuels-betriebene Kraft-
fahrzeuge, die ab dem 1. Januar 2030 bis zum 31. 
Dezember 2039 angeschafft werden, angewendet 
werden.

Der Entwurf des Gesetzes zur steuerlichen Be-
handlung von E-Fuel-Fahrzeugen markiert einen 
wichtigen Schritt in Richtung einer umweltfreund-
licheren Mobilität. Durch die Gleichstellung von 
E-Fuels-betriebenen Fahrzeugen mit Elektrofahr-
zeugen wird ein weiterer Anreiz geschaffen, auf
umweltfreundlichere Alternativen umzusteigen.

Fazit
Neben den bereits vorgestellten Änderungen 
bringt das Jahressteuergesetz 2024 wichtige 
ergänzende Regelungen und Anpassungen, die 
Arbeitgeber insbesondere im Rahmen von 
Lohn- und Gehaltsabrechnungen kennen und 
berücksichtigen sollen. Das Steuerfortentwick-
lungsgesetz zielt auf eine gerechtere Steuerver-
teilung und Anpassungen bei Grundfreibetrag 
und Kindergeld ab, wobei der Stand des Ge-
setzgebungsverfahrens noch nicht abgeschlos-
sen ist. Gleiches gilt für das E-Fuels-only-
Gesetz, mit dem umweltfreundliche Mobilität 
gefördert werden soll. Ob bzw. in welchem 
Umfang die geplanten Regelungen verab-
schiedet werden, bleibt abzuwarten. Wie ge-
wohnt, werden wir Sie an dieser Stelle 
informieren.

Einige oder alle der hier beschriebenen Leistungen sind möglicherweise für KPMG-Prüfungsmandanten und 
deren verbundene Unternehmen unzulässig.
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